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Schülern wäre
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Übrigens…

«Ein Tip vorweg: Es lohnt sich, die
Region St. Gallen-Bodensee 2015 mit
dem Auto zu besuchen.» – «Freie
Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr
für ausländische Gäste.» Die Aus-
sagen klingen für sich allein stehend
vernünftig. Vermutlich stammen sie
von zwei Touristikern, der erste hat
eine Schwäche fürs Auto, der zweite
für den öV. Ganz falsch: Beide kom-
men von St. Gallen-Bodensee Touris-
mus. Der Auto-Satz steht zu Beginn
des Tourismus-«Basispressetextes»,
mit der öV-Aussage wird Tourismus-
direktor Frank Bumann gerade über-
regional bekannt.

In der Psychologie spricht man
bei solchen Botschaften von «Double
bind», einer doppelten Bindung. Ein

Der nasse Pelz
von Touristiker
Bumann
Beispiel dafür ist eine Aussage wie:
«Wasch mir den Pelz, aber mach
mich nicht nass.» Das klingt wie:
«Bring dein Auto mit, aber fahr mit
dem öV.» Menschen ohne besondere
Fähigkeiten können solche Forde-
rungen nun einmal nicht gleichzeitig
erfüllen. Normale Touristen bringen
nicht ihren vierrädrigen Darling mit,
um sich im Stop-and-Go-Geruckel
regionaler Busunternehmen an Grif-
fen festzukrallen. In solchen Fragen
sind die Touristiker einfach nicht
nahe genug beim automobilen Volk.

All diese Menschen irritiert diese
nasstrockene Forderung. Und Tou-
risten wollen nicht irritiert werden,
die wollen umherfahrend die Seele
baumeln lassen. Als potenzielle
St. Galler Gäste bleiben so nur Men-
schen, die komplexe gegenläufige
Ansprüche erfüllen. Aber wollen die
in die Bodenseeregion? Wo schon
die nicht kommen, die ein geläufiges
Verhältnis zum Auto haben?

Frank Bumann muss über die
Bücher. Zwei Bindungen sind eine zu
viel. Er muss sich in die Theorie der
Kundenbindung einarbeiten. Am
besten mit Ratgeberliteratur: «Vom
Jein zum Ja!» Um das geht es bei un-
schlüssigen Touristen. Bis das er-
reicht ist, braucht er ein dickes Fell.

Daniel Klingenberg
daniel.klingenbergytagblatt.ch
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Die Kantonsschule Pfäffikon SZ wird abgerissen: Ein Neubau steht frühestens im Jahr 2021 für den Schulbetrieb zur Verfügung.

Es kommt Bewegung in einen Nebenschauplatz im Kanti-Wattwil-Streit: Sollen bis zu 200 Schüler aus
dem Linthgebiet in Pfäffikon SZ in die Kanti? Die Modalitäten für einen Vertrag liegen auf dem Tisch.

Schwyz bereit für St. Galler Schüler
DANIEL KLINGENBERG

Im Kanti-Wattwil-Streit ist es derzeit
ruhig. Trotz massivem Druck aus dem
Linthgebiet hat die St. Galler Regie-
rung beschlossen, den Standort Watt-
wil beizubehalten. Ob Wattwil einen
Neubau bekommt oder das beste-
hende Gebäude saniert wird, ist noch
unklar. Die Region ennet dem Ricken
ist damit Verlierer im Kanti-Streit.
Politiker fordern daher, dass eine
grössere Zahl Mittelschüler aus dem
Linthgebiet ausserkantonal in Pfäffi-
kon im Kanton Schwyz zum Unter-
richt gehen kann. Vereinzelt ist dies
bereits jetzt aufgrund eines seit rund
20 Jahren bestehenden Vertrages zwi-
schen den beiden Kantonen der Fall.

Eine Nachfrage beim Schwyzer Bil-
dungsdirektor Walter Stählin zeigt:
Die Modalitäten für einen Vertrag
zwischen den Kantonen St. Gallen
und Schwyz liegen auf dem Tisch der
St. Galler Regierung. «Eine Arbeits-
gruppe hat einen Bericht über die
Rahmenbedingungen einer verstärk-
ten Zusammenarbeit der Kantone
St. Gallen und Schwyz für ein allfäl-
liges Schülerkontingent aus Rappers-
wil-Jona an der Kantonsschule Aus-
serschwyz ausgearbeitet», sagt Stäh-
lin. Der St. Galler Bildungsdirektor
Stefan Kölliker bestätigt: «Das Bil-
dungsdepartement hat den Bericht
über eine mögliche Beschulung von
St. Galler Schülerinnen und Schülern
an der Kanti Pfäffikon abgeschlossen
und der Regierung vorgelegt.»

Bis 24 000 Franken pro Schüler
Gegenstand des Berichts sind un-

ter anderem die Zahl der Schüler und
die finanzielle Abgeltung. «Unser An-
gebot ist, ein Kontingent von 100 bis
200 Mittelschülern aus dem Kanton
St. Gallen in Pfäffikon zu beschulen.
Auszuhandeln gilt es auch die finan-
zielle Abgeltung», sagt Stählin. Und
weiter: «Von unserer Seite her wird
ein solcher Betrag sicher nicht tiefer
als 18 900 Franken sein, was dem Tarif
des regionalen Schulgeldabkommens
Ostschweiz entspricht. Ein Mittel-
schüler kostet uns im Kanton Schwyz
rund 24 000 Franken brutto. Der zu
vereinbarende Betrag könnte irgend-
wo dazwischen liegen.» Beide Kan-

tone hätten mit einem solchen Ver-
trag Planungssicherheit. «Schwyz
würde sich dabei mittelfristig ver-
pflichten, die abgemachte Anzahl
Schüler in der Kanti Pfäffikon aufzu-
nehmen. Im Gegenzug verpflichtet
sich St. Gallen, eine entsprechende
Zahl Schüler nach Pfäf-
fikon zu schicken.»

Neubau in Pfäffikon
Derzeit hat es aller-

dings in Pfäffikon nicht
Platz für 200 St. Galler
Schüler. Aber die Kanti
Pfäffikon steht vor ei-
nem Neubau, bei dem die St. Galler
Bedürfnisse berücksichtigt werden
könnten. «Im kommenden März wird
der Schwyzer Kantonsrat über den
Projektierungskredit zum Kanti-Pfäf-
fikon-Neubau befinden. Fällt dieser

positiv aus, werden wir einen Projekt-
wettbewerb ausschreiben. Im güns-
tigen Fall dürfe das definitive Bau-
projekt Ende 2018 stehen, 2019 wäre
Baubeginn. Eine Inbetriebnahme der
ersten Etappe würde dann im Jahr
2021 erfolgen», sagt Baudirektor Oth-

mar Reichmuth. Die
neue Kanti soll rund
97 Millionen Franken
kosten.

Der Neubau wirkt
sich auch auf die
Höhe der finanziellen
Abgeltung der St. Gal-
ler aus. Und zwar ab-

hängig davon, ob und in welchem
Ausmass dieser auf die Raumbedürf-
nisse von St. Galler Schülern ange-
passt werden müsste.

Die ausserkantonale Beschulung
könnte aber ab sofort starten. «Eine

Vereinbarung könnte aus unserer
Sicht bereits vor der Inbetriebnahme
der neuen Gebäude zustande kom-
men. Ein gestaffeltes Szenario ist
denkbar: Ab sofort wären ein Kontin-
gent von 50 bis 100 Schülern möglich,
mit den neuen Gebäuden entspre-
chend mehr», sagt Walter Stählin.

Nächste Info: Ende März
Ob die St. Galler Regierung an einer

Kooperation interessiert ist, wird erst
in ein paar Wochen bekannt. Stefan
Kölliker: «Eine Kommunikation wird
voraussichtlich Ende März erfolgen.
Dann wird auch bekannt, welches
weitere Vorgehen die Regierung vor-
schlägt.» Die Öffentlichkeit weiss
dann auch, was in dem Bericht steht,
der bei der Regierung liegt: «Der Be-
richt wird als Ganzes der Öffentlich-
keit zugänglich.»
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Die Toggenburger Firma Scheu AG will wegen des schwachen Euro die Löhne kürzen.
Um wie viel, soll vom Eurokurs abhängen. Ob solche Massnahmen zulässig sind, ist umstritten.

Eine Flucht auf rechtlich dünnes Eis
KASPAR ENZ

Rund drei Wochen, nachdem die
Nationalbank die Euro-Untergrenze
aufgehoben hat, mehren sich die
Meldungen von Unternehmen, die
Massnahmen gegen die Frankenstär-
ke ergreifen. Zu diesen Unternehmen
gehört auch die Firma Scheu AG, die
in Ebnat-Kappel Spritzgussformen
und -teile herstellt. Doch ihre Mass-
nahmen seien «klar ungesetzlich»,
teilt die Gewerkschaft Unia mit, wel-
che den Fall am Freitag bekannt-
gemacht hatte.

Variabler Lohn
Grund für die Empörung der Ge-

werkschaft: Die Scheu AG will nicht
nur die Arbeitszeit verlängern, son-
dern ab Mai auch die Löhne der Mit-
arbeitenden kürzen. Um wie viel,
hängt vom Eurokurs ab. Steht dieser
bei eins zu eins, schmilzt der Lohn
um fünf Prozent, fällt der Euro dar-
unter, um zehn. Das sei ein variabler
Lohn, sagt Thomas Wepf, Regioleiter
Ostschweiz-Graubünden der Unia.
«Das Arbeitsgesetz schreibt aber ei-
nen Fixlohn vor.» Ausserdem schiebe
die Scheu AG so das wirtschaftliche
Risiko auf die Arbeitnehmer ab. Auch
das sei widerrechtlich.

Ob ein vom Kurs abhängiger Lohn
gegen das Gesetz verstösst, ist al-
lerdings umstritten. Thomas Geiser,

Professor für Privat- und Handels-
recht an der Universität St. Gallen,
hält das Vorgehen der Scheu AG zu-
mindest für «sehr heikel». Nicht nur,
weil die Firma das Unternehmer-
risiko auf die Arbeitnehmer abwälze.
Zu beachten sei auch das Verfahren.
«Wenn eine Firma so etwas macht,
muss sie Änderungskündigungen
vornehmen», sagt Geiser. Geht es um
eine Vielzahl von Mitarbeitenden,
müsse das Unternehmen ähnlich wie
bei Massenentlassungen verfahren:
Dazu gehören Konsultationen mit
Mitarbeitervertretungen und eine
Meldung beim Kanton.

Deshalb würde er solche Massnah-
men nicht empfehlen. Werden sie
rechtlich nicht korrekt durchgeführt,
«könnten sie Nachforderungen von
Arbeitnehmern nach sich ziehen»,
warnt Geiser.

Gerichte gefordert
Derweil hoffen die Gewerkschaf-

ten auf die Gerichte. Sie sollen klären,
ob vom Eurokurs abhängige Löhne
rechtmässig seien. Die Massnahmen
der Scheu AG könnten durchaus
einen geeigneten Fall darstellen, sagt
Thomas Wepf. Allerdings brauchen
die Gewerkschaften jemanden, der
bereit ist, seinen Arbeitgeber zu ver-
klagen. Das sei aber schwierig. «Viele
Leute haben Angst um ihre Stelle und
unterschreiben alles», sagt Wepf.

Die Scheu AG ist nicht das einzige
Unternehmen, deren Massnahmen
vom Eurokurs abhängen. Anfang
vergangener Woche hatte das Bas-
ler Medizinaltechnik-Unternehmen
Straumann bereits Eurolöhne für ihre
Grenzgänger angekündigt. Und auch
die am Freitag bekanntgegebenen
Massnahmen des Uzwiler Technolo-
giekonzerns Bühler haben eine kurs-
abhängige Komponente. Hier beein-
flusst der Eurokurs die Verlängerung
der Arbeitszeit. Dagegen hat Thomas
Wepf aber weniger einzuwenden. Das
gehe zwar in eine ähnliche Richtung.
«Die Massnahmen sind aber befris-
tet, wie es der Gesamtarbeitszeit vor-
schreibt», sagt er. «Und mit dem Kün-
digungsschutz gibt es auch eine Ge-
genleistung seitens des Unterneh-
mens.» Das sei bei der Scheu AG
anders. Falls diese tatsächlich Export-
probleme haben sollte, stehe ihr die
währungsbedingte Kurzarbeit offen,
so die Gewerkschaft.

Gesetze den Realitäten anpassen
Kurzarbeit sei aber nur dann an-

gezeigt, wenn die Aufträge währungs-
bedingt wegbrechen, wendet Kurt
Weigelt ein, Direktor der IHK St. Gal-
len-Appenzell. Seien die Auftrags-
bücher aber voll, sei das wenig sinn-
voll. Angesichts der Situation in Eu-
ropa müsse man sich auf Massnah-
men einstellen, «die im Widerspruch

zum Gesamtarbeitsvertrag-Denken
der Funktionäre stehen», sagt Wei-
gelt. Die richtige Lösung müsse jedes
Unternehmen für sich selber finden –
«selbstverständlich innerhalb des ge-
setzlichen Rahmens». Sollte dieser
jedoch den Weg in die Zukunft ver-
bauen, müssten die Gesetze den Rea-
litäten angepasst werden, sagt Wei-
gelt weiter.

Thomas Geiser warnt derweil vor
hysterischen Reaktionen seitens der
Unternehmen. «Es ist erstaunlich,
wie schnell solche Reaktionen kom-
men», sagt er. «Das Ausmass, wie im
Moment reagiert wird, dürfte über-
trieben sein.» Denn es sei noch gar
nicht klar, wo sich der Wechselkurs
einpendeln werde. «Meines Wissens
ist der Franken wieder etwas herun-
tergekommen», sagt er.

Nach Schreck im
Schnee gelandet
ALTSTÄTTEN. Auf der Stossstrasse ist
es am Freitagabend zu einem Selbst-
unfall gekommen. Eine 19jährige
Autofahrerin war in Richtung Altstät-
ten unterwegs. Wegen eines Fahr-
manövers eines entgegenkommen-
den Autos erschrak die 19-Jährige
und geriet nach einem Lenkmanöver
mit ihrem Auto ins Schleudern, wie
die Kantonspolizei St. Gallen gestern
mitteilte. Sie geriet mit dem Fahrzeug
über das linke Strassenbord hinaus.
Dort überschlug sich das Auto im
abfallenden Gelände und kam in der
schneebedeckten Wiese zum Still-
stand. Die Junglenkerin verletzte sich
beim Unfall leicht und musste mit
dem Rettungswagen ins Spital einge-
liefert werden. Am Fahrzeug entstand
Totalschaden. (red.)

Betrunkener fährt
in Stützmauer
FLUMS. In der Nacht auf Samstag ist
ein 23jähriger Autolenker mit seinem
Fahrzeug auf der Flumserbergstrasse
ins Schleudern geraten. Er kollidierte
mit seinem Auto in der Folge zuerst
mit der Leitplanke und danach mit
einer Stützmauer. Danach kam sein
Fahrzeug im Tiefschnee zum Still-
stand. Der 23-Jährige konnte das
Auto unverletzt verlassen. Der beim
Fahrer durchgeführte Atemlufttest
ergab einen Wert von über 1,3 Pro-
mille. Der Sachschaden am Fahrzeug
und an der Strasseneinrichtung be-
trägt über 10 000 Franken. (red.)


